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1. Zusammenfassung der inhaltlichen Ergebnisse der Abwägungs-
vorschläge 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 121 „Windmühlenweg“ wurde nach § 3 Abs. 1 
BauGB im Zeitraum 17.02.2023 bis einschließlich 24.03.2023 öffentlich ausgelegt. Aus der 
Öffentlichkeit sind 10 Stellungnahmen, teilweise mit gleichlautendem Inhalt, fristgemäß ein-
getroffen. 9 Stellungnahmen enthielten Hinweise und Anregungen, die Auswirkungen auf das 
weitere Verfahren haben. 

 

1.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Abwägungsvorschläge 

Im Ergebnis der Abwägung ergeben sich folgende Anpassungen: 

Städtebauliches Konzept 

- Die Magdeburger Straße wird zum Windmühlenweg verlängert. 

- Westlich der Windmühle werden die Gebäudehöhen reduziert. 

Planzeichnung: 

- Die Verlängerung der Magdeburger Straße wird als öffentliche Verkehrsfläche festge-
setzt. 

- Die zulässigen Trauf- und Firsthöhen westlich der Windmühle werden angepasst. 

Begründung zum Bebauungsplan: 

- Die in der Planzeichnung geänderten Festsetzungen werden begründet. 
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2. Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
2.1 Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Abwägungsvorschlag 

 

Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

1a 1a/1 Erschließungsva-

rianten 

Fehlende Erschließungsmöglichkeit eines weiteren Bau-

gebiets über die Magdeburger Straße 

Der Bebauungsplan Nr. 121 betrifft die sogenannte Lücken-

bebauung direkt am Windmühlenweg. Hieran schließt sich 

aufgrund der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Sulingen „Windmühlenweg - Wohn- und gemischte Bau-

flächen" möglicherweise irgendwann einmal in östlicher Rich-

tung ein weiteres großes Baugebiet an. Auf welchem Weg die 

Erschließung dieses weiteren Baugebiets erfolgen sollte, war 

2020 und 2021 - insbesondere auch wegen der auf die Anlie-

ger des Windmühlenwegs zukommenden Erschließungskos-

ten - umstritten: 

Variante A: Anbindung/Erschließung über die Magdeburger 

Straße (= kein Ausbau Windmühlenweg = keine Erschlie-

ßungskosten für die Anwohner des Windmühlenwegs) 

oder 

Variante B: Anbindung/Erschließung über den Windmühlen-

weg (= Ausbau Windmühlenweg = Erschließungskosten für 

die Anwohner des Windmühlenwegs) 

Hierzu sollte seinerzeit im Stadtrat ein Grundsatzbeschluss 

getroffen werden. Terminiert war diese Entscheidung für die 

Ratssitzung am 10.06.2021 (siehe Anlage 1). Der Ortsrat Lin-

dem hatte sich seinerzeit in der vorbereitenden Ortsratsitzung 

Hinweis wird gefolgt 

In den ersten Planungsüberlegungen wurde eine Er-

schließung über die Nienburger Straße favorisiert. 

Hierfür erfolgten Gespräche mit dem Grundstücks-

eigentümer um eine Teilfläche des Grundstücks zu 

erwerben um die Erschließung sowie die Entwick-

lung weiterer Wohnbauflächen zu ermöglichen. Ein 

Erwerb einer Teilfläche des Grundstücks konnte je-

doch nicht erfolgen, sodass zwei andere Erschlie-

ßungsvarianten (Variante A = Erschließung über 

Magdeburger Straße; Variante B = Erschließung 

über Windmühlenweg) ausgearbeitet wurden. Be-

züglich der Erschließungsvarianten sollte durch die 

Politik ein Grundsatzbeschluss gefasst werden. In 

der Sitzung des Ausschusses für Bau, Ordnung und 

Verkehr wurde dem Grundsatzbeschluss eine weite-

re Erschließungsvariante hinzugefügt (Variante C = 

Erschließung über Nienburger Straße), da der 

Grundstückseigentümer wieder Verkaufsbereitschaft 

signalisierte. Der Rat der Stadt Sulingen hat den 

Grundsatzbeschluss gefasst und die Variante C als 

Erschließungsvariante beschlossen.  

Im weiteren Verfahren hat sich herausgestellt, dass 

das dafür notwendige Grundstück doch nicht zur 

Verfügung steht. Im Vorentwurf zum Bebauungsplan 
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 
vom 18.05.2021 für eine Erschließung über die Magdeburger 

Straße ausgesprochen (Hinweis auf den beigefügten Zei-

tungsausschnitt vom 20,05.2021 - Anlage 2). Zu einer Ratsen-

tscheidung ist es dann nicht mehr gekommen, weil sich dann 

die Möglichkeit auftat, durch einen Grundstückszukauf das 

Baugebiet über die Nienburger Straße zu erschließen, was 

jetzt wieder nicht mehr möglich ist. 

Angesichts dieser Vorgeschichte ist es nicht nachvollziehbar, 

warum die aktuelle Planung für die Lückenbebauung im Be-

reich der Magdeburger Straße so gestaltet wird, dass die Op-

tion der Erschließung eines künftigen Baugebiets über die 

Magdeburger Straße gar nicht mehr möglich ist (= Seite 25 

der Begründung, dort 5.2.2 Angepasstes städtebauliches 

Konzept, siehe Anlage 3). Warum wird im jetzigen Zeitpunkt 

der Bauplanungen diese Option ohne zwingende Not aufge-

geben? Durch das vorläufige Aussparen von nur 3 Bauplätzen 

in diesem Bereich würde man alle Optionen offen halten, 

wenn es in einigen Jahren tatsächlich mit dem weiteren Bau-

gebiet wirklich weitergehen sollte um erst dann abschließend 

zu entscheiden, was nach den dann vorhandenen Rahmen-

bedingungen - die zur Zeit noch keiner kennt - bezüglich der 

Erschließung des neuen Baugebiets möglich und am sinn-

vollsten ist. 

Nach den jetzt beschlossenen Planungen wird die ursprüng-

lich geplante Grundsatzentscheidung quasi über den Umweg 

der Bauplanung über mehrere Phasen still und heimlich kas-

siert, ohne dass es in den ganzen Unterlagen hierzu auch nur 

eine einzige Erklärung/Begründung gibt. Das widerspricht ek-

latant den Grundsätzen einer transparenten Entscheidung, auf 

die die Anwohner des Windmühlenwegs nach dem bisherigen 

wurde die Erschließung über den Windmühlenweg 

favorisiert. Nach den geänderten Planungen entlang 

des Windmühlenwegs (keine Erweiterung des be-

nachbarten Gewerbegebietes) wurde die Erschlie-

ßung über die verlängerte Magdeburger Straße als 

die bessere Lösung gesehen. Im Entwurf zum Be-

bauungsplan wird die Planung daher entsprechend 

geändert. 
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 
Verfahrensverlauf einen Anspruch haben. 

Im übrigen ist meines Erachtens entgegen den ursprünglichen 

Gedankenspielen nicht nur die Variante A oder Variante B 

möglich sondern auch beide Varianten gleichzeitig. Die Zu-

fahrt zu dem neuen Baugebiet aus Richtung Nienburg würde 

unstreitig überwiegend über den Windmühlenweg erfolgen. 

Andererseits würde zum Beispiel für Fahrten aus dem Bauge-

biet in Richtung Innenstadt (zum Beispiel Einkauf bei 

REWE/Baumarkt Leymann/Hammer) mit Sicherheit überwie-

gend die Magdeburger Straße genutzt werden. Ebenso wür-

den Fahrten in das neue Baugebiet aus Richtung nördlicher 

Entlastungsstraße (aus Richtung Bremen/Schwaförden) wohl 

überwiegend über die Magdeburger Straße erfolgen. Damit 

würde sich der Verkehr auf beide Straßen verteilen und ein 

Ausbau des Windmühlenwegs wäre nicht zwingend erforder-

lich. 
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

 1a/2 Anlage 1 Anlage: Beschlussvorlage 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

 1a/3 Anlage 2 Anlage: Zeitungsausschnitt 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

 1a/4 Anlage 3 Anlage: Angepasstes städtebauliches Konzept 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

 1a/5 Beschädigung 

des Baumbe-

stands 

Einwendungen gegen die geduldete Beschädigung des 

vorhandenen Baumbestandes, insbesondere der Obst-

baumallee (= Seite 55/56 der Begründung, dort: 3.1.2 

Bauphase = Anlage 4) 

Es besteht in keinster Weise die Notwendigkeit, eine Beschä-

digung der dreißig Jahre alten Obstbaumallee durch Bautätig-

keiten überhaupt ansatzweise als Möglichkeit darzustellen/zu 

thematisieren. Unabhängig davon, dass der Bereich der 

Obstbaumallee aufgrund seiner Lage Richtung Hassel über-

haupt nicht von Baustellenverkehr berührt werden dürfte und 

damit der entsprechende Passus ohnehin hinfällig ist, sollte - 

wenn überhaupt - in der heutigen Zeit allenfalls die gegenteili-

ge Darstellung erfolgen, nämlich dass die Obstbaumallee 

überhaupt nicht beschädigt werden darf. 

Hinweis wird gefolgt 

Im Umweltbericht, Kapitel 3.1.2 „Bauphase“, werden 

mögliche Auswirkungen auf die Umwelt während der 

Bauphase untersucht. Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 

NBauO müssen Bäume während der Bauausfüh-

rung geschützt werden. Trotz der vorgesehenen 

Schutzmaßnahmen sind Beeinträchtigungen des 

vorhandenen Baumbestandes entlang des Wind-

mühlenwegs nicht völlig auszuschließen. Im Bauge-

nehmigungsverfahren können genauere Vermei-

dungs- bzw. Baumschutzmaßnahmen als Auflagen 

gefordert werden. 

 1a/6 Anlage 4 Anlage: Ausschnitt aus dem Vorentwurf zum B-Plan 

      

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

1b  Schlechterstel-

lung des Grund-

stücks 

Aus dem B-Plan 121 "Windmühlenweg" Stand 09.01.2023 

ergibt sich für unser Grundstück Flur xx Flurstück yy ggü. dem 

bisherigen Stand entsprechend der Innenbereichssatzung III - 

Teilgebiet 5 - vom Juni 2016 eine Schlechterstellung insbe-

sondere mit Blick auf die Einstufung eines Teils als private 

Grünfläche. Dies ist für uns nicht akzeptabel. 

Hinweis wird nicht gefolgt 

Die Innenbereichssatzung III wurde am 22.06.2016 

als Satzung beschlossen und am 01.07.2016 be-

kanntgemacht. Die Plangewährleistungsgarantie 

läuft gemäß § 42 Abs. 2 BauGB nach 7 Jahren aus. 

Ein Planungsschaden für den Verlust von Baurech-

ten nach § 34 BauGB würde nur entstehen, wenn 

bis 01.07.2023 ein entsprechender Bauantrag ge-

stellt und genehmigt wird. Danach entstehen gemäß 

§ 42 Abs. 3 BauGB Planungsschaden nur, wenn die 

ausgeübte Nutzung unmöglich oder wesentlich er-

schwert wird. Die ausgeübte Nutzung wird durch die 

Festsetzung als private Grünfläche nicht verändert. 

2   Siehe Bürger Nr. 1b.  Siehe Punkt 1a/1 

3  Siehe Punkt 1a/1 Hiermit möchten wir uns den Einwendungen zum Bebauungs-

plan 121 Windmuehlenweg die Sie am Montag, den 

20.02.2023 mit Bürger Nr. 1 besprochen haben anschließen. 

Siehe Punkt 1a/1 

4  Siehe Punkt 1a/1 hiermit erheben wir Einwände gegen eine Überbauung der 

Verlängerung der Magdeburger Straße und schließen uns der 

bereits bei Ihnen hinterlegten Einwände von Bürger Nr. 1a an. 

Siehe Punkt 1a/1 

5  Siehe Punkt 1a/1 hiermit erheben wir Einwände gegen eine Überbauung der 

Verlängerung der Magdeburger Straße und schließen uns der 

bereits bei Ihnen hinterlegten Einwände von Bürger Nr. 1a an. 

Siehe Punkt 1a/1 

6  Siehe Punkt 1a/1 hiermit erheben wir Einwände gegen eine Überbauung der 

Verlängerung der Magdeburger Straße und schließen uns der 

bereits bei Ihnen hinterlegten Einwände von Bürger Nr. 1a an. 

Siehe Punkt 1a/1 



Stadt Sulingen Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung § 3(1) BauGB 
Bebauungsplan Nr. 121 „Windmühlenweg“    11.12.2025 

 

Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB   Seite 11 

Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

7 7/1 Siehe Punkt 1a/1 In Bezug auf die Erhaltung einer Erschließungsmöglichkeit 

des Baugebietes über die Magdeburger Straße schließen wir 

uns hiermit den Einwendungen von Bürger Nr. 1a vom 

20.03.2023 an. 

Siehe Punkt 1a/1 

 7/2 Verlängerung der 

Rostockerstr. 

Zusätzlich sollte auch die Möglichkeit der Verlängerung der 

Rostocker Straße bis an den Windmühlenweg im Hinterkopf 

behalten werden. Dieser Bereich ist bereits als Gewerbefläche 

ausgewiesen und befindet sich lediglich im Wassereinzugs-

gebiet, nicht im Wasserschutzgebiet. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

Ein zukünftiger Anschluss an die nordwestlich an-

grenzende Rostocker Straße wird von dem Bebau-

ungsplan nicht ausgeschlossen.  

 7/3 Schall- und Ge-

ruchsemission 

Auf eine mögliche Geräusch- und Geruchsentwicklung durch 

unseren landwirtschaftlichen Betrieb, sollten die Käufer der 

Bauplätze, auch wenn es sich um ein Dorfgebiet handelt, 

nochmal ausdrücklich hingewiesen werden. Durch die Bewirt-

schaftung des Betriebes im Nebenerwerb, geschieht dies im 

Wesentlichen in den Abendstunden und am Wochenende. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

Um Immissionskonflikte (z.B. durch Lärm und Ge-

ruch) zu vermeiden, ist der durch § 50 Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vorgegebene 

Trennungsgrundsatz Maßstab.  

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) beinhaltet 

mit der in den §§ 2 bis 9 vorgenommenen Typisie-

rung von Baugebietsarten eine der jeweiligen 

Zweckbestimmung des Gebietes entsprechende 

Immissionsschutz-Rangfolge.  

Im Bebauungsplan Nr. 121 liegen Dorfgebiete, dörf-

liche Wohngebiet und allgemeine Wohngebiete ne-

beneinander. Nach der in der BauNVO antizipierten 

Immissionsschutz-Rangfolge können derartige Ge-

biete aneinandergrenzen. 

8 8/1 Siehe Punkt 1a/1 mein Mann und ich schließen uns den Ausführungen von Bür-

ger Nr. 1 an. Wir sind gegen einen Ausbau der Straße  

 

Siehe Punkt 1a/1 



Stadt Sulingen Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung § 3(1) BauGB 
Bebauungsplan Nr. 121 „Windmühlenweg“    11.12.2025 

 

Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB   Seite 12 

Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

 8/2  und auch weiterhin aus vielen Gründen gegen die Durchfüh-

rung des Baugebietes. 

Hinweis wird nicht gefolgt  

Durch die positive Bevölkerungsentwicklung der 

Stadt Sulingen ist der Druck auf den Wohnungs-

markt besonders hoch. Neben kleinerem innerstäd-

tischem Wohnraum sind Neubauflächen am Stadt-

rand besonders nachgefragt. Um der hohen Nach-

frage nach Wohnraum gerecht zu werden, ist neben 

der Ausschöpfung von Innenverdichtungspotenzia-

len, die Neuausweisung von Wohnbauflächen im 

Außenbereich vorzunehmen. In dem im März 2021 

beschlossenen „Masterplan Stadtentwicklung“ wur-

de das Baugebiet Windmühlenweg als Potenzialflä-

che „Bauen im Außenbereich“ dargestellt. Daher 

wird der Bebauungsplan Nr. 121 „Windmühlenweg“ 

aufgestellt.  

9 9/1 Schallemissionen Meines Erachtens ist das Lärmgutachten für den jetzigen Be-

bauungsplan ungeeignet. Die Ursprungsbebauung im Wind-

mühlenweg waren 13 Bauplätze. Jetzige Planung 24 Bauplät-

ze +42 in der Erweiterung und die Gewerbeansiedlung. Die 

Neubauten können schallgedämmt werden was ist mit den 

Bestandsbauten. 

Hinweis wird teilweise gefolgt  

Die dem schalltechnischen Gutachten zugrunde lie-

gende Vorskizze zeigt 13 Baugrundstücke in der 

ersten Phase und weitere 58 in der zweiten.  

In dem Schallschutzgutachten werden Verkehrs-

lärmimmissionen für die Bebauung entlang des 

Windmühlenwegs von weniger als 50 dB(A) (tags) 

und 40 – 45 dB(A) (nachts) berechnet. Im Rahmen 

der Bauleitplanung sind bei der Beurteilung die Re-

gelungen der DIN 18005 „Schallschutz im Städte-

bau“ zu beachten. Die vorhandene Bebauung ent-

lang des Windmühlenwegs wird als Dorfgebiet bzw. 

dörfliches Wohngebiet festgesetzt. Die Orientie-

rungswerte in der DIN 18005 für diese Gebiete be-
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Bürger 
Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 
tragen 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts.  

Die dem schalltechnischen Gutachten zugrunde lie-

gende Vorskizze zeigt 13 Baugrundstücke in der 

ersten Phase. Bei der vorliegenden Planung sind 22 

Baugrundstücke in der ersten Phase vorgesehen. 

Durch die weiteren 9 Baugrundstücke ist nicht mit 

einer so hohen Zunahme der Verkehrslärmimmissi-

onen, so dass die Orientierungswerte überschritten 

werden, zu rechnen. Damit ist das Schallschutzgut-

achten für den Bebauungsplan Nr. 121 weiterhin 

geeignet. 

Die Vorskizze zeigt 58 Baugrundstücke in der zwei-

ten Phase. In dem aktuellen städtebaulichen Kon-

zept werden in der zweiten Phase 43 Baugrundstü-

cke und ca. 20 Wohneinheiten im Geschosswoh-

nungsbau geplant. Ggf. wird das schalltechnische 

Gutachten bei der Durchführung der zweiten Phase 

aktualisiert. 

 9/2 Windmühlenweg Desweiteren ist der Windmühlenweg stark landwirtschaftlich 

befahren die Umnutzung zu einer Sport- und Spielstraße ist 

daher fragwürdig. 

Hinweis wurde schon gefolgt  

Der Windmühlenweg wird als öffentliche Straßen-

verkehrsfläche festgesetzt. Eine Umnutzung zu ei-

ner Sport- und Spielstraße ist nicht geplant. 

 9/3 Landwirtschaftli-

che Nebenbe-

triebe 

Die bebauten Grundstücke am Windmühlenweg sind teilweise 

als Klein landwirtschaftlicher Nebenerwerb bebaut worden wie 

verträgt sich das mit einer Wohnsiedlung. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen  

Um Immissionskonflikte (z.B. durch Lärm und Ge-

ruch) zu vermeiden, ist der durch § 50 Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vorgegebene 

Trennungsgrundsatz Maßstab.  
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Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) beinhaltet 

mit der in den §§ 2 bis 9 vorgenommenen Typisie-

rung von Baugebietsarten eine der jeweiligen 

Zweckbestimmung des Gebietes entsprechende 

Immissionsschutz-Rangfolge.  

Im Bebauungsplan Nr. 121 liegen Dorfgebiete, dörf-

liche Wohngebiet und allgemeine Wohngebiete ne-

beneinander. Nach der in der BauNVO antizipierten 

Immissionsschutz-Rangfolge können derartige Ge-

biete aneinandergrenzen. 

10 10/1 Einleitung Der Vorstand des Mühlenverein Labbus e.V. begrüßt die 

mehrfachen Äußerungen von Vertretern der Stadt Sulingen, 

des Ortsrats Lindern und des Stadtrats Sulingen bezüglich der 

Gewährleistung und langfristigen Erhaltung der technischen 

Sicherheit und der Betriebsfähigkeit der 1851 erbauten und 

von 2019 bis 2022 restaurierten denkmalgeschützten Wind-

mühle. Die Windmühle Labbus gilt als eine von ganz wenigen 

mahlfähigen Mühlen in Niedersachsen und das Betriebskon-

zept des Mühlenvereins sieht die Nutzung der Mühle als le-

bendiges und produzierendes kulturhistorisches Denkmal vor 

(siehe Anhang). 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 10/2 Anlage 1 Anlage: Betriebskonzept der Windmühle Labbus Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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 10/3 Beeinträchtigung 

der Betriebsfä-

higkeit der Mühle 

Trotzdem möchte der Verein im Rahmen der frühzeitigen Bür-

gerbeteiligung zum aktuellen Planungsstand des B-Plans vom 

09.01.2023 dringende Einwände zum Ausdruck bringen. Auf-

grund der aktuell geplanten Bebauungsart westlich des 

Windmühlenwegs sieht der Verein die reelle Gefahr von we-

sentlicher Turbulenzbildung, die sowohl eine wesentliche Be-

einträchtigung für die Betriebsfähigkeit der Mühle wie auch 

eine Gefährdung für die Sicherheit der Mühlentechnik dar-

stellt. Insbesondere die aktuell im Bebauungsplan mit MDW 

Teilfläche 1, MDW Teilfläche 2 sowie MD und GEe gekenn-

zeichneten Flächen auf der westlichen Seite des Windmüh-

lenwegs weisen eine Firsthöhe von bis zu ca. 9,5 bis 12 Meter 

auf. Dies weicht erheblich von der ursprünglich geplanten 

Firsthöhe von maximal 7m ab und ist für den Erhalt der Mühle 

äußerst problematisch. 

Hinweis wird gefolgt 

Die festgesetzten Höhen in den Baugebieten west-

lich der Windmühle werden reduziert. Um die Belas-

tungen der Windmühle durch Turbulenzen zu be-

grenzen, wird eine maximale Firsthöhe von 7 m 

festgesetzt. 
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 10/4 Die Betriebsmodi 

einer histori-

schen Windmüh-

le 

Bei der Bewertung des Einflusses von Turbulenzbildung auf 

eine historische Windmühle sind grundsätzlich drei Betriebs-

zustände zu betrachten: 

a. Die Windmühlenflügel drehen nicht. In diesem Zustand 

übernimmt die auf der Rückseite der Kappe befindlichen 

Windrose mittels eines Getriebes die automatische Vordre-

hung der Mühlenflügel in den Wind. Im Zustand des Still-

stands stellt diese Technik eine Sicherheitsmaßnahme für die 

Mühle dar, die bewirkt, dass die Mühle keinen „Rückenwind" 

erlebt, der im Sturmfall ein enormes Risiko für die Statik der 

Mühlenkappe darstellt und im schlimmsten Fall zu dem Ver-

lust der Kappe führen kann. 

Die Windrose reagiert auf minimale Veränderungen der Wind-

richtung. Je höher die Turbulenzen, die auf die Mühle treffen, 

desto größer die Belastung des Getriebes. Dies führt zu ei-

nem erhöhten Verschleiß und zu häufigeren Schäden, die 

nicht nur zu höheren Instandhaltungskosten, sondern auch 

zum Risiko führen, dass die Kappe aufgrund eines Schadens 

auch längerfristig stillsteht und nicht auf die Windverhältnisse 

reagieren kann. 

b. Die Mühle dreht im Leerlauf. Dieser Zustand findet oft bei 

mäßigeren Winden, während Mühlenvorführungen sowie bei 

öffentlichen Veranstaltungen und Mühlentagen statt. Das re-

gelmäßige Drehen der Windmühlenflügel ist wünschenswert, 

weil es zum Erhalt der Struktur und der Technik beiträgt. Die 

Anforderungen an der Kappenvordrehung sind in diesem Fall 

ähnlich wie bei der abgestellten Mühle. 

c. Die Mühle ist in Betrieb. In diesem Fall ist die Mühle auf 

möglichst stetige Windverhältnisse angewiesen, um die kon-

Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
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Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 
stante Leistung bringen zu können, die für den Mahlvorgang 

notwendig ist. Windmühlen sind konzipiert, um auf freiem Feld 

zu stehen. Turbulenzen sorgen für eine unstetige Windströ-

mung, die die Leistung der Mühle erheblich beeinträchtigt. Be-

reits eine Abweichung von wenig Grad aus dem Wind führt zu 

einem wesentlichen Leistungsabfall. 

In allen drei Fällen können die Turbulenzen, die aus einer un-

geeigneten Bebauung in der nahen Umgebung der Mühle re-

sultieren, eine wesentliche Beeinträchtigung für die Mühle 

darstellen. Der Mühlenverein kann mehrere Fälle darlegen, in 

denen Turbulenzen bei anderen historischen Windmühlen zu 

den beschriebenen Problemen geführt haben, verbunden mit 

Kosten in 5- bis 6-stelliger Höhe. 

 10/5 Die Windverhält-

nisse in Labbus 

Im November 2022 hat der Mühlenverein Labbus in der Kap-

pe der Mühle ein modernes Überwachungssystem installieren 

lassen, das die Ausrichtung der Mühlenkappe im Verhältnis zu 

Windrichtung und -stärke überträgt und aufzeichnet. Die Live-

Ergebnisse können unter www.smartmolen.de/labbus beo-

bachtet werden. Aus den Aufzeichnungen des Systems in 

dem Zeitraum seit der Installation lassen sich einige Schlüsse 

ziehen. 

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, kommt der Wind im Raum 

Sulingen am häufigsten aus der Richtung West bis Südwest. 

Wenn man die Windrichtungsverhältnisse über die geplante 

Bebauung legt, sieht man, dass die geplante höhere Bebau-

ung genau in Hauptwindrichtung liegt. (Abbildung 2). 

Die Aufzeichnungen des Smartmolen-Systems in Abbildung 3 

zeigen die Ausrichtung der Mühlenkappe im Verhältnis zur 

Windrichtung im Laufe eines Zeitraums von einem Monat. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
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(fett: Abwägungsvorschlag) 
Hier sieht man, wie die Kappe dem Wind folgt, insbesondere 

bei den größeren Windstärken. Im Falle der Windmühle Lab-

bus steht in nächster Zeit eine Anpassung der Übersetzung 

des Windrosengetriebes an, die zu einer noch engeren Wind-

führung führen wird; Wie oben beschrieben, ist diese enge 

Führung ganz wesentlich für den sicheren und wirksamen Be-

trieb der Mühle. Turbulenzen stellen, wie bereits dargestellt, 

eine große Herausforderung für das Windrosengetriebe dar, 

das stetig arbeiten muss, um die Mühle in den Wind zu set-

zen. 

 10/6 Abbildung 1 Abbildung: Beobachtete Windrichtung nach Windstärke 

(Beaufort) November 2022 - März 2023 

 

 

 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen  
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 10/7 Abbildung 2 Abbildung: Windrichtungsdaten (Smartmolen) im Verhältnis zu 

der geplanten höheren Bebauung 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 10/8 Abbildung 3 Abbildung: Ausrichtung der Flügel zum Wind, Februar - März 

2023. Quelle: Smartmolen 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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 10/9 Windgutachten: 

Einleitung 

Das Ingenieurbüro F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & 

Co. KG aus Hamburg wurde durch die Stadt Sulingen mit der 

Erstellung eines Gutachtens zum Einfluss einer Wohnbebau-

ung auf die Windmühle am Standort Sulingen beauftragt. Das 

Gutachten wurde im November 2020 auf Basis einer Stand-

ortbesichtigung am 26.09.2020 erstellt. Zu diesem Gutachten 

möchten wir folgende Anmerkungen machen: 

 Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 10/10 Windgutachten: 

Gebäudehöhen 

a. Die Voraussetzung für das Windgutachten ist eine maxima-

le Firsthöhe der umliegenden Neubebauung von 7 Meter. Die 

aktuell in den Planbereichen vorgesehene maximale Firsthöhe 

liegt westlich des Windmühlenwegs bei 9,5 bis 12 Meter. Die 

Ergebnisse des Windgutachtens treffen aus diesem Grund 

grundsätzlich nicht mehr zu. 

Hinweis wird gefolgt 

In den Baugebieten westlich der Windmühle wird die 

festgesetzte Firsthöhe auf 7 m reduziert. Somit ent-

spricht die festgesetzte Höhe den Berechnungen im 

Gutachten. 

Siehe auch Abwägung Pkt. 10/3. 

 10/11 Windgutachten: 

Winddaten 

b. Das Gutachten wendet in angeblicher Ermangelung von 

Richtwerten für historische Windmühlen die Berechnungs-

grundlagen für Windenergieanlagen an. WEA sind jedoch auf 

deutlich konstantere Windverhältnisse ausgelegt als histori-

sche Windmühlen. Das Gutachten legt eine Höhe über Grund 

von 40m und eine zeitliche Auflösung von 10 Minuten zugrun-

de; bei der entsprechenden Berechnung für eine historische 

Windmühle würde man eine Windhöhe von 20m (Narbenhöhe 

des Flügelkreuzes) und eine zeitliche Auflösung von mindes-

tens 2 Messungen pro Minute anwenden. Weitere Information 

diesbezüglich sind unter dem Punkt „Molenbiotoop" zu finden. 

Hinweis wird nicht gefolgt 

Die im Gutachten verwendeten Winddaten beruhen 

auf dem Windatlas der Firma anemos Gesellschaft 

für Umweltmeteorologie mbH. Als Grundlage wer-

den zeitlich und räumlich grob aufgelöste Reanaly-

sedaten sowie detaillierte Informationen zur Land-

nutzung und Orographie verwendet. Diese Daten 

werden mit einem dreidimensionalen instationären 

mesoskaligen meteorologischen Simulationspro-

gramm auf ein feiner aufgelöstes Gitter herunterge-

rechnet, um daraus hochaufgelöste Zeitreihen für 

Zeiträume von mehr als 20 Jahren zu erstellen. Es 

handelt sich also nicht um Messdaten, daher greift 

der Hinweis zur zeitlichen Auflösung nicht.  
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Die Winddaten beziehen sich zwar auf eine Höhe 

von 40 m, wurden im Rahmen der Berechnung je-

doch auf die Nabenhöhe der Windmühle umgerech-

net.  

Da die dem Gutachten zugrunde liegenden Daten 

einen Zeitraum von 20 Jahren abdecken, können sie 

als repräsentativ für den Standort gesehen werden. 

 10/12 Windgutachten: 

Baumgruppen 

c. Der im Windgutachten als Einzelstrukturengruppe III identi-

fizierte Baumbewuchs (ehemalige ausgewachsene Hecke) 

östlich der Mühle wurde Anfang 2022 gefällt und stellt keine 

Beeinträchtigung der Windströmung weder im Sinne der 

Nachlaufströmung in Hauptwindrichtung noch im Sinne von 

der Vorlaufströmung bei Wind aus Nordosten bis Südosten 

dar. Die Entscheidung, diese Bäume zu fällen war bereits vor-

her getroffen worden, als die Standortsbesichtigung stattfand. 

Weil es entgegen der Absprache mit der Stadt Sulingen nicht 

zu einem Gespräch mit dem Ingenieur gekommen ist, hatte 

der Verein keine Gelegenheit, diese Tatsache mit einfließen 

zu lassen. 

d. Der Baumwuchs in Einzelstrukturengruppe II besteht größ-

tenteils aus abgestorbenen Nadelbäumen. Der Verein beab-

sichtigt, diese im Laufe des kommenden Sommers nach Ab-

sprache mit der Stadt zu entfernen. Je nach Erfahrungswerten 

beim Betrieb der Mühle, könnte das Schneiden der Krone ein-

zelner Laubbäume in Erwägung gezogen werden, um die 

Windverhältnisse auf dem Grundstück möglichst zu optimie-

ren. 

Hinweis wird nicht gefolgt 

Bei einer erneuten Vor-Ort-Besichtigung im Mai 

2023 konnte bestätigt werden, dass im Vergleich zu 

2020 im Bereich östlich der Mühle Bäume gefällt 

wurden, sodass die Mühle jetzt etwas freier ange-

strömt wird. Dies betrifft die als Einzelstrukturen-

gruppe III bezeichnete Baumgruppe.  

In dem Gutachten von 2020 wurde auch der Fall be-

trachtet, dass nur die Einzelstrukturengruppe I mit 

dem dominierenden Gebäude südwestlich der 

Windmühle zu berücksichtigen ist. Dabei wurde 

festgestellt, dass der Einfluss der geplanten Wohn-

bebauung in diesem Fall vernachlässigbar ist. 

 10/13 Windgutachten: e. Angesichts dieser Tatsachen bestreitet Bürger:in 10 die Hinweis wird nicht gefolgt 
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Baumgruppen grundsätzliche Gültigkeit des Gutachtens. Siehe Abwägung Pkt. 10/10 bis 10/12. Es gibt kein 

Grund, die Aussagen im Gutachten zu bezweifeln. 

 10/14 Das Molenbio-

toop 

Seit 2008 gelten in den Niederlanden Schutzvorschriften für 

die Bebauung um historische Windmühlen. Diese Vorschriften 

basieren auf ein 1946 von der Vereinigung „De Hollandse Mo-

len" erstelltes Berechnungsmodell. Kurz zusammenfasst, 

sieht das Modell vor, dass in einem Radius von 100 Meter um 

die Mühle herum die maximale Gebäudehöhe unterhalb der 

Galeriehöhe der Windmühle sein sollte. Im Falle der Mühle 

Labbus beträgt diese Höhe 6 Meter. Dies war auch ursprüng-

lich die Basis für die von der Stadt Sulingen ursprünglich fest-

gelegten maximale Firsthöhe von 7 Meter. Nach den ersten 

100 Meter greift die Formel; Abbildung 4 und 5 zeigen Bei-

spiele für die Berechnung. 

Der angewendete Rauigkeitswert ist aus dem F2E-Gutachten 

nicht zu ersehen; Bei den Berechnungen des Molenbiotoops 

wird ein Koeffizient von 75 für gemischte / dörfliche / landwirt-

schaftliche Umgebungen empfohlen. 

Die Entfernungen der aktuell vorgesehenen Bebauungen zur 

Mühle werden in Abbildung 6 veranschaulicht. 

Auch wenn die Richtlinien des Molenbiotoops in Deutschland 

keine Rechtsgültigkeit haben, liefern sie Richtwerte für den 

Schutz von historischen Mühlen die besser geeignet sind als 

diejenigen, die für Windenergieanlagen verwendet werden. 

Gerne stellen wir weitere Informationen bzw. Einzelheiten zu 

Ansprechpartnern zur Verfügung. 

Hinweis wird nicht gefolgt 

In dem Gutachten wurden keine Richtwerte von mo-

dernen Windenergieanlagen verwendet. Mit der 

Entwicklung moderner Windenergieanlagen konnten 

jedoch weitreichende Erfahrungen gesammelt wer-

den, welche Windereignisse zu unzulässigen Ext-

rembelastungen führen können und welche Wind-

verhältnisse bei der Betrachtung der Ermüdungslas-

ten zu betrachten sind.  

Für historische Windmühlen sind konstruktionsbe-

dingt andere Extremereignisse dimensionierend als 

für moderne Windenergieanlagen. Da keine Grenz-

werte für einzelne Extremereignisse wie extreme 

Böen, extreme Windrichtungsänderungen oder ext-

reme Schräganströmungen für historische Wind-

mühlen definiert werden können, wurde in dem Gut-

achten darauf geachtet, dass mögliche schädliche 

Einflüsse der direkten Nachlaufströmung einzelner 

Gebäude oder Gebäudegruppen der Wohnbebau-

ung vermieden werden.  

Für die Ermüdungsbelastung einer historischen 

Windmühle und einer modernen Windenergieanlage 

sind hingegen dieselben Windbedingungen aus-

schlaggebend, von denen neben der Windge-

schwindigkeitsverteilung am Standort in erster Linie 

die Turbulenzintensität der Windströmung zu nen-
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nen ist. Da aber auch hinsichtlich der Ermüdungs-

lasten für die Turbulenzintensität keine Grenzwerte 

für historische Windmühlen genannt werden können, 

kann man hier nur qualitativ vorgehen.  

Daher wurde in dem Gutachten eine quantitative Dif-

ferenzbetrachtung zwischen der Situation vor und 

nach dem Zubau der Wohnbebauung durchgeführt, 

aus der sich dann qualitative Rückschlüsse ziehen 

lassen. Weiterhin wurde darauf geachtet, dass die 

Wohnbebauung nicht zu einer deutlichen Erhöhung 

der Turbulenzintensität führt, wie sie z. B. momentan 

bereits durch die Einzelstrukturengruppe I existiert. 

Es konnte gezeigt werden, dass diese in Hauptwind-

richtung vor der Windmühle das Niveau der Ermü-

dungslasten dominiert. Dies wird sich auch durch 

eine Wohnbebauung mit einer maximalen Firsthöhe 

von 7 m nicht ändern.  

Im Vergleich zu den pauschalen Vorgaben der Müh-

lenschutzzone nach den Schutzvorschriften des Mo-

lenbiotoops handelt es sich in dem Gutachten um 

eine standortspezifische Bewertung, die den spezifi-

schen Verhältnissen am Standort Rechnung trägt. 

Auch methodisch bringen die Schutzvorschriften des 

Molenbiotoops keine Verbesserung, sodass sich die 

Verwendung der Schutzvorschriften des Molenbio-

toops hieraus nicht begründen lässt. 

 10/15 Abbildung 4 Abbildung: Beispiel einer Mühlenschutzzone im Außenbereich 

nach niederländischen Vorgaben 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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 10/16 Abbildung 5 Abbildung: Beispiel für Berechnungen nach den Vorschriften 

des Molenbiotops. 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

 10/17 Abbildung 6 Abbildung: Entfernungen zur Mühle. Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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 10/18 Umgebungs- „Die Gestaltung des Umfeldes spielte früher für den Betrieb Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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schutz der Mühle einer Windmühle eine entscheidende Rolle. Im Falle noch 

funktionierender oder gar noch mahlender Mühlen hat sich 

auch heute daran nichts geändert. Eine nicht weniger wichtige 

Rolle spielt das Umfeld einer Windmühle aber auch bezogen 

auf deren langfristigen Erhalt, denn dieser kann durch in Folge 

von negativen Windveränderungen entstehenden Schäden an 

der Mühle ebenso in Frage gestellt werden.“ 

Diese Aussage von Mühlensachverständiger und Mühlenbau-

techniker Rüdiger Hagen aus Wedemark bestätigt die Dring-

lichkeit des Umgebungsschutzes und wird in Abbildung 7 ver-

anschaulicht. Für eine Windmühle wie Labbus sei eine Umge-

bungsschutzzone von mindestens 200 Meter erforderlich für 

einen störungsfreien Windbetrieb. 

Ein zusätzlicher wesentlicher Aspekt für den langjährigen 

Schutz der Mühle wird dementsprechend die Höhe und die Art 

des Bewuchses in ihrem Umfeld sein. Der Mühlenverein Lab-

bus würde eine Gelegenheit begrüßen, über mögliche zu be-

schließende Auflagen mit der Stadt zu sprechen. 

Auch die Dichtigkeit der Bebauung und die Ausrichtung der 

Dächer werden einen wesentlichen Einfluss auf die Windver-

hältnisse an der Mühle haben; hier spielt die aufsteigende 

Wärme ebenfalls eine Rolle. Dies betrifft auch eine potenzielle 

längerfristige Bebauung im Rahmen der 6. Änderung des Flä-

chennutzungsplans (die aktuell landwirtschaftlichen Flächen 

nördlich und östlich der Mühle.) 

Darüber hinaus stellt die aktuell vorgesehene Bebauung im 

Sinne des denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes, nicht nur 

eine Beeinträchtigung im Hinblick auf die Windverhältnisse 

dar, sondern auch auf das Erscheinungsbild der Mühle, die 

Von der neugeplanten Bebauung ist keine Beein-

trächtigung der Windmühle zu erwarten (siehe Ab-

wägung Pkt. 10/3).  
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Nr. 

Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 
ursprünglich auf freiem Feld gebaut wurde. 

 10/19 Abbildung 7 Abbildung: Einfluss von Gebäuden und Anpflanzungen auf 

Windmühlen. Quelle: Rüdiger Hagen 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 10/20 Schlussbemer-

kungen - Ge-

sprächsbereit-

schaft 

Der Vorstand des Mühlenverein Labbus bedauert die bisheri-

ge mangelnde Transparenz im Rahmen des Bauplanungsver-

fahrens. Das ausgedrückte primäre Ziel, die Sonderbedürfnis-

se der Mühle bei der Bauplanung zu berücksichtigen, hätte 

durch einen konstruktiven Dialog mit den fachlich versierten 

Vertretern des Vereins viel früher und besser verwirklicht wer-

den können. 

Hinweis wird gefolgt 

Die Stadt Sulingen sucht ebenso nach einer Lösung, 

die den langfristigen Bedürfnissen aller Interessier-

ten entspricht. 
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Unter-
punkt 

Schlagwort Stellungnahme 
Berücksichtigung der Stellungnahme 

(fett: Abwägungsvorschlag) 

Der Verein steht für ein Gespräch bezüglich dieser Stellung-

nahme gerne zur Verfügung, um zu einer Lösung beizutragen, 

die den langfristigen Bedürfnissen aller Interessierten ent-

spricht. 

 10/21 Anlage 2 Anlage: Das passende Umfeld einer Windmühle 

 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 


